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Liebe Leserinnen und Leser,

Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel gehören 
zu den größten Herausforderungen der Menschheit. Die 
EU hat beschlossen, ihre Treibhausgasemissionen bis 
2050 gegenüber 1990 um insgesamt 80 bis 95 Prozent 
zu senken. Das erfordert große Anstrengungen, denen 
sich die Staatengemeinschaft ebenso wie das Land, die 
Kommunen und die Bürgerinnen und Bürger stellen 
müssen. 

Aktiver Klimaschutz kann zusätzliche Kosten verursa-
chen, die aber in jedem Falle geringer sind als Schäden 
durch versäumten Klimaschutz. Und noch wichtiger ist: 
Klimaschutz eröffnet der Wirtschaft neue Chancen und 
lässt Arbeitsplätze und Einkommen entstehen, denn 
Umwelttechnik ist ein deutscher Exportschlager. In 
Europa und weltweit werden erneuerbare Energien sowie 
Effi zienztechniken und Energieeinsparung verstärkt nach-
gefragt. Das verschafft Schleswig-Holstein schon jetzt 
Vorteile, da wir über technologische Spitzenkompetenz 
verfügen.

Schleswig-Holstein zählt zu den Vorreitern im Kampf ge-
gen den Klimawandel. Als Land zwischen den Meeren 
gehören wir einerseits zu den Hauptbetroffenen des Klima-
wandels, haben andererseits aber auch besonders hohe 
Potenziale bei der Nutzung der erneuerbaren Energien. 

Die Landesregierung Schleswig-Holstein hat sich ambitio-
nierte Ziele gesetzt und mit dem Klimaschutzbericht 2009 
ein weitreichendes Klimaschutzprogramm erarbeitet. 
Mit dieser Broschüre legen wir eine Zusammen fassung 
vor. Die Gesamtfassung des Klimaschutzberichts fi nden 
Sie auf den Klimaschutzseiten (www.klimaschutz.schles-
wig-holstein.de) des Ministeriums für Land wirtschaft, 
Umwelt und ländliche Räume im Internet. Über den 
Umsetzungsfortschritt und die weiteren Maß nahmen 
wird die Landesregierung auch zukünftig regelmäßig 
berichten. 

Der Erfolg unseres Klimaschutzprogramms steht und fällt 
mit dem Engagement von uns allen. Deshalb wollen wir 
es mit gesellschaftlichen Akteuren wie den Kommunen, 
der Wirtschaft, den Umweltverbänden, der Wissenschaft 
sowie den Bürgerinnen und Bürgern diskutieren und 
weiterentwickeln. 

Dr. Juliane Rumpf 
Ministerin für Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

Dr. Juliane Rumpf 
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Der Klimawandel stellt eine globale Herausforderung 
dar. Diese kann nur durch gemeinsame Anstrengungen 
auf allen Handlungsebenen – von internationalen Verein-
barungen über nationale Rahmensetzungen bis zu loka-
len Aktionskonzepten – bewältigt werden. Schleswig-
Holstein versteht seine Anstrengungen zum Klimaschutz 
als Teil dieses Kooperationsprozesses. Der Erfolg der 
eigenen Maßnahmen hängt entscheidend davon ab, in 
welchen Rahmen diese auf internationaler, europäischer 
und nationaler Ebene eingebunden sind. 

1.1  Internationale und europäische Klimapolitik
Die internationale und die europäische Energie- und 
Klimapolitik stehen vor der Herausforderung, den 
Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf 
2° C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen 
und gleichzeitig eine sichere, wirtschaftlich und sozial 
verträgliche weltweite Versorgung mit Energie zu ge-
währleisten. Wichtige Klimaschutzvereinbarungen auf 
internationaler Ebene sind die 1994 in Kraft getretene 
Klimarahmenkonvention und das daran angehängte 
Kyoto-Protokoll. Ein anspruchsvolles Folgeabkommen ist 
nach den enttäuschenden Ergebnissen von Kopenhagen 
aufgrund folgender Fakten weiterhin erforderlich:

· Es müssen anspruchsvolle, konkrete Ziele mit einem 
klaren Zeitrahmen festgelegt werden. Die Dimension 
der erforderlichen Langzeit-Anstrengungen für die  
Industrieländer verdeutlicht der aktuelle EU-Beschluss, 
die Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80 bis 95 
Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren.

· Alle Staaten müssen dabei ihren Beitrag leisten. Eine 
Schlüsselstellung nehmen die USA ein, neben China 
der größte Emittent. Die Aussichten für eine engagier-
te Rolle der USA sind deutlich gestiegen.

· Angesichts der zunehmenden Bedeutung großer 
Schwellen- und Entwicklungsländer als CO2-Emittenten 
sollen auch diese angemessen in Reduktions maß-
nahmen eingebunden werden. Dabei müssen Finanzie-
rungsregeln auf der Basis einer fairen Lasten teilung 
zwischen Industrie-, Schwellen- und Entwick lungs-
ländern gefunden werden.

Der Rat der Europäischen Union hat im April 2009 ein 
Energie- und Klimapaket beschlossen, in dem sich die 
EU bis 2020 im Rahmen der so genannten 20-20-20-
Initiative zu folgenden Maßnahmen verpfl ichtet:

·  Senkung der Treibhausgasemissionen gegenüber 
1990 um mindestens 20 Prozent (bei vergleichbaren 
Verpfl ichtungen anderer Industrieländer um 30 Prozent) 

·  Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien (EE) 
am Endenergieverbrauch auf 20 Prozent 

·  Senkung des Energieverbrauchs um 20 Prozent. 

1. Politischer Rahmen für die Klimaschutzpolitik
und die Anpassung an den Klimawandel
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Zur Erreichung dieser Ziele hat die EU verschiedene 
Instrumente beschlossen und umgesetzt:

 Richtlinie zum Emissionshandel

Als ein Instrument zur Minderung der Kohlendioxid-
Emissionen wurde EU-weit am 1. Januar 2005 der 
Emissionshandel mit Treibhausgasemissions-Zertifi katen 
eingeführt. Das Emissionshandelssystem schafft eine 
wirtschaftliche Basis, den Ausstoß des klimaschädlichen 
Gases CO2 dort zu reduzieren, wo die Vermeidung am 
kostengünstigsten ist. Dies bedeutet, dass ökologisch 
wirksames Handeln ökonomisch umgesetzt wird. Die 
Zertifi kate sind handelbar. Erreicht ein Unternehmen 
seine erforderlichen Emissionsreduktionen durch 
eigene kostengünstige CO2-Minderungsmaßnahmen, 
kann es nicht benötigte Zertifi kate am Markt verkaufen. 
Alternativ kann es Zertifi kate am Markt zukaufen, falls 
eigene Minderungsmaßnahmen teurer würden. In den 
Emissionshandel werden Anlagen der Energiewirtschaft 
sowie industrielle Anlagen aus energieintensiven 
Branchen ab einer gewissen Größe einbezogen. In der 
ersten und der zweiten Handelsperiode wurden die 
Emissionszertifi kate überwiegend unentgeltlich
ausgegeben. 

Als Teil des Energie- und Klimapakets 2009 hat die 
Europäische Union für die dritte Handelsphase 
(2013 – 2020) wichtige Neuregelungen beschlossen:

· Es wird keine nationalen Allokationspläne mehr 
geben, sondern vorgegebene EU-weite und nati-
onale Obergrenzen für die CO2-Quellen, die dem 
EU-Emissionshandelssystem unterliegen. Die Ober-
grenzen werden jährlich um 1,74 Prozent gesenkt 
und sollen im Jahr 2020 einen Stand erreichen, der 
eine Verminderung um 21 Prozent gegenüber den 
Emissionen des Jahres 2005 darstellt. 

· Statt der bisher üblichen überwiegend unentgeltli-
chen Zuteilung muss die Energiewirtschaft ab 2013 
sowohl für Bestands- als auch für Neuanlagen ihren 

gesamten Bedarf an Emissionszertifikaten ersteigern. 
Nur für die Energiewirtschaft in einzelnen neuen 
Mitgliedstaaten gelten weiterhin Ausnahmen von der 
vollen Versteigerung.

· Um Wettbewerbsnachteile gegenüber dem EU-
Ausland zu vermeiden, erhält die Industrie noch über 
einen längeren Zeitraum unentgeltliche Emissions-
zertifikate. Auch sie muss aber einen im Zeitablauf 
ansteigenden Teil ihres Bedarfs ersteigern. Der 
Versteigerungsanteil steigt von 20 Prozent im Jahr 
2013 schrittweise auf 80 Prozent im Jahr 2020.

· Weitergehend bleiben besonders energie- und han-
delsintensive Industriezweige bis 2020 von der 
Verstei gerung ausgenommen. Um dennoch Klima-
schutz anreize zu setzen, erfolgt die unentgeltliche 
Zuteilung aber nicht anhand des tatsächlichen Bedarfs, 
sondern anhand von so genannten produktspezifi-
schen Benchmarks. Dabei werden z.B. pro Tonne 
Zement oder Stahl die bei der besten Technik resul-
tierenden CO2-Emissionen bestimmt, und nur diese 
Zertifikat menge wird unentgeltlich zugeteilt. Hat ein 
Unternehmen höhere Emissionen pro Produkteinheit, 
muss es dafür an der Börse Zertifikate ersteigern.

· Die Mitgliedstaaten sollen mindestens die Hälfte 
der Auktionseinnahmen für Klimaschutzmaßnahmen 
zweckbinden. CCS1-Pilotanlagen und innovative 
erneuerbare Energien werden aus der Neuanlagen-
reserve für Emissionszertifikate gefördert.

 EU-Effort-Sharing

Beim Effort Sharing geht es um die EU-weite Minderung 
der Treibhausgasemissionen um 20 Prozent bis 2020. 
Dieses Ziel gilt es zum einen auf die Mitgliedstaaten 
und zum anderen auf die Sektoren aufzuteilen. Dabei 
werden Energiewirtschaft und Industrie bereits durch 
den Emissionshandel erfasst. Im Effort Sharing geht es 
um die Sektoren Verkehr (außer der Luftfahrt, die 2012 
in das Emissionshandelssystem eingebunden wird), 

Haushalte sowie Gewerbe, Handel und Dienstleistungen. 
Diese Sektoren sollen ihre Emissionen bis 2020 um 
10 Prozent gegenüber dem Stand von 2005 senken. 

Die Mitgliedstaaten sind nur noch für die Minderungen 
in den Nicht-Emissionshandelssektoren verantwortlich 
(in Deutschland etwa 50 Prozent der Emissionen). Es 
gelten in den Mitgliedstaaten nach Wirtschaftskraft un-
terschiedliche Minderungsverpfl ichtungen für die Nicht-
Emissionshandelssektoren.

 Richtlinie zu erneuerbaren Energien (EE)

Bis 2020 sollen 20 Prozent des Endenergieverbrauchs 
in der EU aus erneuerbaren Energiequellen produziert 
werden. Dies wird durch verbindliche nationale Zielvor-
gaben (von 10 Prozent für Malta bis zu 49 Prozent für 
Schweden) umgesetzt. Deutschland muss den Anteil 
der erneuerbaren Energien von 5,8 Prozent im Jahr 
2005 auf 18 Prozent im Jahr 2020 erhöhen. Mindestens 
10 Prozent des Kraftstoffs in jedem Land müssen 
erneuerbar sein (Biokraftstoff, Wasserkraft, „grüner“ 
Strom usw.). Biokraftstoffe müssen vereinbarten 
Nachhaltigkeits kriterien genügen.

Die Mitgliedstaaten müssen die Richtlinie bis zum 
31. März 2010 in nationales Recht umsetzen. Sie 
müssen nationale Aktionspläne vorlegen, mit welchen 
Maßnahmen die verbindlichen Ziele erreicht werden 
sollen, sowie Ziele und Zwischenziele für die Sektoren 
Strom, Wärme und Biokraftstoffe in den Jahren 2012, 
2014, 2016 und 2018 festlegen. Die Mitgliedstaaten 
müssen erstmals bis zum 30. Juni 2011 – danach alle 
zwei Jahre – über die Umsetzung berichten.

 Weitere wichtige Energie- und Klimaschutz-

aktivitäten der EU

Nach Einschätzung der EU-Kommission sind ergänzende 
Maßnahmen notwendig, um alle drei Ziele der neuen 
Energiepolitik der EU – Nachhaltigkeit, Wettbewerbsfähig-
keit und vor allem Versorgungssicherheit – zu erreichen. 
Neben dem Klima- und Energiepaket 2009 hat sie deshalb 
zahlreiche weitere Initiativen auf den Weg gebracht:  

· Drittes Legislativpaket „Energiebinnenmarkt“ mit 
der Zielrichtung der Förderung von Wettbewerb, 
Versorgungssicherheit und Diversifizierung, 

1 CCS (Carbon Dioxide Capture and Storage), Abscheidung von CO2 im geologischen Untergrund
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· CCS-Richtlinie zur Schaffung eines Rechtsrahmens für 
Abscheidung, Transport und Speicherung von CO2 im 
geologischen Untergrund, 

· Aktionsplan für mehr Energieversorgungssicherheit 
und -solidarität mit dem Ziel einer kohlenstofffreien 
Stromversorgung bis 2050, 

· Energieeffizienzpaket mit der Energiekennzeichnungs-
richtlinie, der Öko-Design-Richtlinie im Produkt bereich, 
der Gebäuderichtlinie und den Leitlinien zur Durch-
führung der Kraft-Wärme-Kopplungs-Richtlinie.

1.2  Klimapolitik der Bundesregierung
Deutschland hat im Rahmen der EU-Lastenteilung zum 
Kyoto-Protokoll die Verpfl ichtung übernommen, die 
sechs Kyoto-Treibhausgase2 in den Jahren 2008 bis 2012 
um insgesamt 21 Prozent gegenüber 1990 zu senken. 
Nach vorliegenden Schätzungen hat Deutschland seine 
Verpfl ichtungen bereits im Jahr 2008 mit 22,2 Prozent 
Minderung erreicht.

Die bis September 2009 amtierende Bundesregierung 
hatte beschlossen, die Treibhausgasmissionen bis 2020 
um 40 Prozent unter das Niveau von 1990 zu reduzieren, 
sofern die EU im selben Zeitraum ihre Emissionen um 
30 Prozent reduziert, sich andere Industriestaaten zu 
vergleichbaren Emissionsreduktionen und die Schwellen-
länder zu angemessenen Klimaschutzbeiträgen ver-
pfl ichten. Die neue Bundesregierung verfolgt laut dem 
Koalitionsvertrag auf Bundesebene das unkonditionierte 
Ziel einer Minderung der Treibhausgasemissionen um 
40 Prozent bis 2020 gegenüber 1990.  

Zur Erreichung dieser klimapolitischen Ziele setzen Bund 
und Länder folgende Instrumente um:

Auf nationaler Ebene sind in dem Integrierten Energie- 

und Klimaprogramm (IEKP) der Bundesregierung 
29 Maßnahmen mit Schwerpunkten in den Bereichen 

Energieeffi zienz und erneuerbare Energien zusammen-
gefasst. Die folgende Tabelle (siehe Seite 11) gibt einen 
kurzen Überblick über die wichtigsten Maßnahmen des 
im Dezember 2007 vom Bundeskabinett verabschiedeten 
IEKP.

Die Umsetzung des IEKP erfolgte in zwei Gesetzes-
paketen in den Jahren 2007 bis 2009. Die neue Bundes-
regierung hat in ihrem Koalitionsvertrag auf Bundesebene 
angekündigt, dass die Maßnahmen des IEKP im Jahr 
2010 auf ihre Wirksamkeit überprüft werden und dass 
gegebenenfalls nachgesteuert werden soll. 

Die Bundesregierung hat im Dezember 2008 in Koope  -
ra tion mit den Ländern die Deutsche Anpassungs-

strategie an den Klimawandel (DAS) beschlossen. 
Diese soll durch einen Aktionsplan konkretisiert werden.

1.3  Klimapolitik in Schleswig-Holstein
Die dargestellten Regelungen auf EU- und Bundesebene 
setzen maßgeblich den Rahmen für Klimaschutz und 
Anpassung an den Klimawandel in Schleswig-Holstein. 
Zur weiteren Ausgestaltung und Konkretisierung stellt das 
Land u. a. mit dem Aktionsplan von 2008 und mit dem 
hier zusammenfassend dargestellten Klimaschutzbericht 
2009 eigene Landesziele und -maßnahmenprogramme 
auf (siehe Abschnitte 2 und 3). 

Die Landesregierung versteht Klimaschutz und 
Anpassung an den Klimawandel als Kooperationsprozess 
mit einer Vielzahl von Akteuren, der übergreifend   
vom Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume (MLUR) – u.a. über einen interminis-
terieller Arbeitskreis Klimaschutz (IMAK) – gesteuert 
wird. Einzelne Ressorts haben diesbezüglich eigene 
Kooperationen initiiert wie z.B. das Innenministerium 
mit dem Klimapakt Wohnen oder das Ministerium 
für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr (MWV) 
mit der Energieeffi zienzinitiative. Der Minister für 
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume hat im 

Übersicht über das Integrierte Energie- und Klimaschutzprogramm der Bundesregierung

Schwerpunkt Energieeffi zienz

 Maßnahme Ziel/Inhalte
 
Sektor Novelle Kraft-Wärme- Steigerung der Förderung von Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen und  
Energiewirtschaft Kopplungs-Gesetz (KWK-G) Wärmenetzen um den KWK-Anteil an der Stromproduktion bis 2020  
  auf 25 Prozent

  Novelle 37. Bundes- Begrenzung des Stickoxidausstoßes neuer Kraftwerke
 Immissionsschutzverordnung 

 Liberalisierung  Verbreitung intelligenter Stromzähler zur Steuerung des Verbraucher-
 des Messwesens verhaltens und für lastabhängige, zeitvariable Tarife

Bauen/Wohnen Novelle Energieeinspar- Verschärfung der energetischen Anforderungen an neue Gebäude
 verordnung (EnEV) und bei größeren Änderungen im Gebäudebestand 

Verkehr Umstellung Kfz-Steuer  Differenzierung der Kfz-Steuer nach Schadstoff- und CO2-Ausstoß

Öffentliche Hand Leitlinien zur Beschaffung Übernahme der Vorbildfunktion bei der Beschaffung von Produkten  
  und Dienstleistungen

Schwerpunkt erneuerbare Energien

 Maßnahme Ziel/Inhalte
 
Sektor Novelle Erneuerbare- Anteil der EE im Strombereich von 25 – 30 Prozent im Jahr 2020 durch 
Energiewirtschaft Energien-Gesetz (EEG) langfristig gesicherte Einspeisevergütung für Strom aus EE 

 Novelle Gasnetzzugangsverordnung Anteil von Biogas im Erdgasnetz von 10 Prozent bis 2030

 Energieleitungs ausbaugesetz Beschleunigung des Netzausbaus (EE, grenzüberschreitender 
  Stromhandel, neue konventionelle Kraftwerke)

Verkehr Novelle Biokraftstoffquotengesetz Anteil der Biokraftstoffe von 20 Volumenprozent bis 2020

 Nachhaltigkeitsverordnung Nachhaltigkeitsanforderungen an Biokraftstoffe, u.a. Vorgabe einer  
  mindestens zu gewährleistenden Treibhausgasminderung

 Kraftstoffqualitätsverordnung Erhöhung der Beimischungsgrenzen für Bioethanol im Ottokraftstoff  
  auf 10 Prozent und für Biodiesel im Dieselkraftstoff auf 7 Prozent

 Hydrierungsverordnung Gemeinsame Hydrierung von biogenen und mineralölstämmigen Ölen
  zur Erleichterung der Einhaltung der erhöhten Beimischungsquoten

Bauen/Wohnen Erneuerbare-Energien-WärmeG Anteil der EE im Wärmebereich von 14 Prozent bis 2020 durch 
  Nutzungspfl ichten und Förderung

2 Kohlendioxid, Methan, Lachgas sowie einige technische Gase

Weitere Informationen: www.bmu.de/klimaschutz
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Juli 2008 aus Vertretern von Wirtschaft, Kommunen, 
Wissenschaft, Kirche und Naturschutz einen Klimarat 
eingesetzt, der in Fragen des Klimaschutzes berät.

Bezüglich der Rahmensetzung auf Bundesebene ver-
tritt die Landesregierung folgende Positionen und ergreift 
die aufgeführten Initiativen:

 Verbesserung der Rahmenbedingungen für die 
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) 
Das MLUR verfolgt eine Initiative zur Verbesserung 
der Rahmenbedingungen für KWK u.a. über die 
Umweltministerkonferenz. 
 
Das KWK-Gesetz sollte weiter optimiert werden 
(u.a. Verlängerung der Förderdauer, Abschaffung 
der Deckelung für die Förderung von Wärmenetzen), 
und der Ausbau der Nah- und Fernwärmenetze so-
wie der Hausanschlüsse sollte wirksam gefördert 
werden. Das Bau- bzw. Raumordnungsrecht bedarf 
einer Weiterentwicklung mit dem Ziel verpfl ichtender 
kommunaler Wärmepläne und der Einführung ener-
getischer Sanierungsgebiete. Die im Rahmen des EU-
weiten Emissionshandels ab 2013 mögliche investive 
Förderung von 15 Prozent der Investitionskosten von 
neuen hocheffi zienten Kraftwerken sollte nur für KWK-
Anlagen mit einem Jahresnutzungsgrad ab 70 Prozent 
gewährt werden. 

 Nachhaltigkeit von Biomasse
Mit der Vorgabe einer anspruchsvollen Treibhaus gas -
minderung von mindestens 50 Prozent für alle Ver-
wendungszwecke kann sichergestellt werden, dass 
Bioenergie vorrangig für solche Verwertungsschienen 
eingesetzt wird, die die bestmögliche Wirkung für den 
Klimaschutz entfalten und die volkswirtschaftlich am 
kostengünstigsten sind. Die Landesregierung hat sich 
im Bundesrat und auf europäischer Ebene bereits für 
eine solche Regelung eingesetzt.

 Rechtsetzung für CO2-Abscheidung und 
-Speicherung (CCS)  
Ein erster Gesetzentwurf der Bundesregierung zur 
Umsetzung der CCS-Richtlinie der EU in deutsches Recht 
wurde – nicht zuletzt durch Intervention aus Schleswig-
Holstein – zurückgezogen. Für das in der laufenden 
Legislaturperiode anstehende Gesetzgebungsverfahren 
setzt sich Schleswig-Holstein für eine Regelung ein, die 
es den Ländern ermöglicht, die CO2-Einlagerung auf 
ihrem Gebiet auszuschließen. 

  Klimaschutz im Forstbereich 
Die Landesregierung setzt sich dafür ein, dass ein Teil 
der Versteigerungserlöse aus dem Emissionshandel für 
die Neuwaldbildung und für Anpassungsmaßnahmen in 
Wäldern eingesetzt wird.

 Kennzeichnung neuer Personenkraftwagen 
Die Kennzeichnung hinsichtlich Kraftstoffverbrauch und 
CO2-Emissionen. Die Kennzeichnung sollte verbessert 
werden.

 Nationaler Entwicklungsplan Elektromobilität 
Das Ziel der Bundesregierung von mindestens einer 
Million Elektrofahrzeugen bis 2020 wird unterstützt. Ein 
Beitrag Schleswig-Holsteins zur Elektromobilität liegt in 
der Bereitstellung von Strom aus regenerativen Quellen, 
zukünftig insbesondere aus der Offshore-Windenergie.

 Abschöpfung der Windfall-Profi ts aus dem 

Emissionshandel 
In der zweiten Handelsperiode des Emissionshandels 
(2008 – 2012) werden noch über 90 Prozent der Zertifi kate 
unentgeltlich zugeteilt. Dennoch steigt der Strompreis 
um den Marktwert der Emissions zertifi kate. Dadurch 
erzielt insbesondere die Energiewirtschaft so genannte 
Windfall-Profi ts in Milliardenhöhe. Es gibt verschiedene 
Überlegungen zur wenigstens teilweisen Abschöpfung 
dieser Windfall Profi ts. Die Landesregierung unter-
stützt das Ziel der Abschöpfung und sondiert geeignete 
Instrumente.  

Ziele und Indikatoren für den Klimaschutz sind von 
großer Bedeutung, um Programmumsetzungen 
wirkungs orientiert steuern und in diesem Rahmen 
Erfolge, Handlungsbedarfe und Defi zite im Klimaschutz 
identifi zieren zu können. 

Die Landesregierung stellt daher für eine Reihe von 
Handlungsfeldern eigene Ziele, Prognosen und Indikatoren 
auf. Allerdings sind mit Blick auf die energie- und klima-
politischen Rahmensetzungen von EU und Bundes-
regierung die Handlungsmöglichkeiten auf Landesebene 
begrenzt. Die Prognosewerte sind nur dann erreichbar, 
wenn auf allen politischen Ebenen (EU, Bund, Land, 
Kommunen) erforderliche Maßnahmen ambitioniert 
umgesetzt werden.

Im Folgenden werden drei Schlüsselziele und -indikatoren 
für den schleswig-holsteinischen Klimaschutz hinsichtlich 
ihrer bisherigen und zukünftigen Entwicklung dargestellt:3

 
- Treibhausgasemissionen  
- Erneuerbare Energien  
- Kraft-Wärme-Kopplung 

2.1  Treibhausgasemissionen 
Zentrale Zielgröße für den Klimaschutz sind die Treib-
hausgasemissionen, darunter insbesondere die weit-
gehend aus Energieprozessen resultierenden CO2-
Emis sionen. Die energiebedingten CO2-Emissionen 
in Schleswig-Holstein sind im Zeitraum von 1990 bis 
2006 insgesamt um 20,1 Prozent gesunken,4 wobei die 
Entwicklung in den Sektoren sehr unterschiedlich ausfällt: 

2. Ziele, Prognosen und Indikatoren der Klimaschutz- 
und Energiepolitik der Landesregierung

3  Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Klimaschutzberichts der Landesregierung im Juli 2009 lagen für das Jahr 2006 die jüngsten verfügbaren Daten vor. 

 Im März 2010 werden Daten für das Jahr 2007 vollständig vorliegen und auf der Internetseite des MLUR veröffentlicht, siehe www.klimaschutz.schleswig-holstein.de 

4  Hier wird die Quellenbilanz verwendet; in der Verursacherbilanz ist eine Reduzierung im Zeitraum 1990–2006 um 19 Prozent zu verzeichnen. 

   Zu den Unterschieden der beiden Bilanzierungsmethoden der CO2-Emissionen siehe Abschnitt III.A. des Klimaschutzberichts 2009 der Landesregierung sowie Fußnote 5 auf Seite 15.  
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·  im Umwandlungsbereich (im Wesentlichen die Strom- 
und Fernwärme) ist nur eine Senkung um 5,3 Prozent 
zu verzeichnen,

·  im Verkehr um 12 Prozent,

·  in den privaten Haushalten um 15,5 Prozent, 

·  im Sektor Gewerbe, Handel, Dienstleistungen um 
37,9 Prozent und 

·  im Verarbeitenden Gewerbe um 49,3 Prozent.  

Da Bevölkerung und Bruttoinlandsprodukt in Schleswig-
Holstein seit 1990 jeweils deutlich angestiegen sind, fällt 
die Senkung der spezifi schen CO2-Emissionen noch
deutlicher aus als die der absoluten CO2-Emissionen. Pro 
Kopf ist im Zeitraum von 1990 bis 2006 eine Senkung 
um gut 26 Prozent zu verzeichnen, pro Einheit (preis-
bereinigtes) Bruttoinlandsprodukt sogar um 34 Prozent. 

Beim Vergleich der Pro-Kopf-Emissionen liegt 
Schleswig-Holstein in 2006 mit 6,8 Tonnen deutlich unter 
dem Bundesdurchschnitt von 9,5 Tonnen. Dies liegt 
daran, 

·  dass in Schleswig-Holstein weniger energieintensive   
 Industrien angesiedelt sind, 

·  dass der emissionsintensive Energieträger Kohle hier 
eine vergleichsweise geringe Rolle spielt, 

·  dass in Schleswig-Holstein ein überdurchschnittlich 
hoher Beitrag von Kernkraftwerken und erneuerbaren 
Energien zur Energieversorgung zu verzeichnen ist. 

  Szenario 2020 

Die Landesregierung unterstützt grundsätzlich die 
Zielvorgaben und die Klimaschutzpolitik der Bundesebene. 
Gemäß Koalitionsvertrag 2009 gilt dort das Ziel der 
Minderung der Treibhausgasemissionen um 40 Prozent 
bis 2020 gegenüber 1990. Da heute in Schleswig-Holstein 
bereits eine leicht überdurchschnittliche Zielerreichung bei 
der Treibhausgas minderung zu verzeichnen ist, geht die 
Landesregierung davon aus, dass bei Erreichung der 
Klimaziele auf Bundes ebene hier bis 2020 ebenfalls eine 
Minderung um 40 Prozent erreichbar ist. Hierbei muss 
allerdings die Verursacherbilanz zugrunde gelegt werden.5 

Abb. 1:  Änderungsrate der energiebedingten CO2-Emissionen gegenüber 1990 insgesamt 
sowie pro Kopf und pro Einheit Bruttoinlandsprodukt (BIP)
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Quelle: Statistikamt Nord, Bilanz der Treibhausgasemissionen in Schleswig-Holstein, eigene Berechnungen

Abb. 2: Vergleich der energiebedingten 
CO2-Emissionen pro Kopf 2006 
(t/Einwohner) 
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Abb. 3: Klimaziele bzw. Prognosen der EU, des 
Bundes und in SH sowie Erreichungsstand 2006

Minderung der Kyoto-Treibhausgasemissionen gegen-
über 1990 (mit internationalem Klimaabkommen)
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*Gegenwärtige EU-Beschlusslage ist eine 20%ige Absenkung, wenn  
 kein ambitioniertes internationales Abkommen zustande kommt.
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Quellen: Bundesumweltministerium, Statistikamt Nord, 

eigene Berechnungen

5  In der Quellenbilanz werden die Emissionen am Ort der Entstehung zugerechnet. Für die Verursacherbilanz ist der Verbrauch in den Endenergieverbrauchs-Sektoren maßgeblich,

 und zwar sowohl der direkte Verbrauch von fossilen Energieträgern als auch der Verbrauch von Sekundärenergieträgern wie Strom und Fernwärme. 

 Für ausführliche Erläuterungen siehe den Klimaschutzbericht 2009 der Landesregierung, S. 70ff.   

Quelle: Statistikamt Nord, Bilanz der Treibhausgasemissionen in 

Schleswig-Holstein
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2.2  Erneuerbare Energien  
Schleswig-Holstein hat im Bereich der Windenergie gro-
ße Ausbauerfolge zu verzeichnen. 2008 wurden hoch-
gerechnet etwa 5.100 GWh Windstrom erzeugt. Damit 
hat Schleswig-Holstein im Vergleich der Bundesländer 
den dritthöchsten Beitrag der Windenergie zur Strom-
versorgung. Rechnerisch decken die erneuerbaren 
Energien fast 40 Prozent des schleswig-holsteinischen 
Strombedarfs. 

Biomasse trägt in primärenergetischer Betrachtung ins-
gesamt mit 3.266 GWh (11.757 TJ) Strom, Wärme und 
Kraftstoffe ebenfalls bereits in erheblichem Umfang zur 
Energieversorgung in Schleswig-Holstein bei. Weitere 
Beiträge von Klär- und Deponiegas, Solarenergie, 
Wasserkraft und Geothermie kommen hinzu. Insgesamt 
konnte 2006 rechnerisch ein Anteil von 9,7 Prozent 
des Endenergieverbrauchs in Schleswig-Holstein durch 
erneuerbare Energien gedeckt werden. Die Anteile der 
einzelnen erneuerbaren Energieträger zeigt Abbildung 4.

  Szenario 2020

Das auf europäischer Ebene beschlossene Ziel, bis zum 
Jahr 2020 den Anteil der erneuerbaren Energien am 
Endenergieverbrauch für Deutschland auf 18 Prozent 
zu steigern (auf die Mitgliedstaaten heruntergebroche-
ne Werte des 20-Prozent-Ziels; siehe Abbildung 5), 
kann Schleswig-Holstein sogar um etwa das Dreifache 
übertreffen. Insgesamt können die erneuerbaren 
Energien bis 2020 in Schleswig-Holstein rechnerisch 
etwa 33.872 GWh (121.939 TJ) zur Energieversorgung 
beitragen und damit über 50 Prozent des Endenergie-
verbrauchs decken. Die Windenergie wird am Gesamt-
versorgungsbeitrag der erneuerbaren Energien einen 
Anteil von 60 Prozent haben, die Bioenergie 36 Prozent; 
mit jeweils geringen Anteilen sind Geothermie und 
Solarenergie (Solarthermie und Photovoltaik) vertreten.

Unter anderem mit Blick auf das im Koalitionsvertrag 
formulierte Ziel der Ausweitung der für Windenergie aus-
gewiesenen Flächen überarbeitet die Landesregierung 
das Szenario 2020. Abhängig vom Umfang der Flächen-
ausweitung wird in dem neuen Szenario der Anteil der 
erneuerbaren Energien noch einmal erheblich höher sein.

2.3  Kraft-Wärme-Kopplung 
In Schleswig-Holstein lag (bezogen auf den Stromver-
brauch) der in KWK-Anlagen erzeugte Strom 2006 
rund zwei Prozentpunkte höher als im Durchschnitt 
Deutschlands. Ziel der Bundesregierung ist ein Anteil von 
Strom aus Kraft-Wärme-Kopplung an der Stromerzeugung 
von 25 Prozent bis 2020. Die Landesregierung verfolgt 
dasselbe Ziel, allerdings bezogen auf den Stromverbrauch. 
Potenzialanalysen zeigen, dass die ambitionierten KWK-
Ziele von Bundes- und Landesregierung erreichbar sind. 

 

Abb. 4: Anteile der einzelnen erneuerbaren 
Energieträger am gesamten Versorgungsbeitrag 
der erneuerbaren Energien im Jahr 2006 
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Quelle: Statistikamt Nord, Energiebilanz Schleswig-Holstein 2006, 
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Abb. 5: Ziele und Prognosen für den 
rechnerischen Versorgungsbeitrag der 
erneuerbaren Energien im Jahr 2020 zum 
Endenergieverbrauch im Vergleich EU, D und SH
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Quellen: EU: erneuerbare-Energien-Richtlinie  

Bund: Bundesumweltministerium, Erneuerbare Energien in Zahlen 

SH: Statistikamt Nord, Energiebilanz Schleswig-Holstein 2006 

Prognose 2020: eigene Berechnung 
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3.1  Selbstverpfl ichtung der Landesregierung
Während der Wärmeverbrauch in den von der Gebäude-
management Schleswig-Holstein (GMSH) betreuten 
Liegenschaften von 1999 bis 2006 im Mittel um etwa 
13 Prozent zurückging, stieg er in den letzten Jahren bei 
den im Verantwortungsbereich des Universitätsklinikums 
Schleswig-Holstein stehenden energieintensiven Gebäu-
den an. Der Stromverbrauch der Landesliegenschaften 
erhöhte sich im selben Zeitraum um etwa 20 Prozent. 
Dem soll mit dem Sonderprogramm Stromeinsparung 
begegnet werden. Es sieht vor allem Strom sparende 
Maßnahmen im Bereich der Informationstechnik sowie 
Änderungen des Nutzerverhaltens vor. 

Das Finanzministerium hat die jährlichen Mittel für 

Energie sparmaßnahmen in Landesliegenschaften von 
einer Mio. auf zwei Mio. Euro aufgestockt. Angesichts 
des geschätzten Gesamtinvestitionsbedarfes von rund 
einer Mrd. Euro zur vollständigen energetischen Sanierung 
aller Landesliegenschaften soll ein Sanierungsstau 
durch die Maßgabe des Finanzministeriums abgewen-
det werden, dass Energieeinsparmaßnahmen im Zuge 
allgemeiner Instandsetzungen und bei Neubauten 
 einzubeziehen sind. Für allgemeine Baumaßnahmen  
im Bereich der Liegenschaften werden jährlich durch-
schnittlich 80 bis 90 Mio. Euro (ohne Baunebenkosten 
von ca. 20 bis 25 Prozent) verausgabt. Um das Ziel der 
Landesregierung zu erreichen, den Energieverbrauch aller 

Landesliegen schaften um jährlich drei Prozent und um ins-
gesamt 40 Prozent bis 2020 im Vergleich zu 1990 zu sen-
ken, werden entsprechende Zielvereinbarungen mit der 
GMSH und für die landesbewirtschafteten Liegen schaften 
mit den jeweils zuständigen hausver waltenden Dienst-
stellen geschlossen sowie ein Sanierungscontrolling 
eingeführt. Darüber hinaus werden die Nutzung erneuer-
barer Energien und KWK bei Neubau- und Sanierungs-
maßnahmen geprüft sowie Contracting oder Intracting 
als alternative Finanzierungsformen. Darunter ist die 
Auslagerung der Energiebereitstellung auf externe 
Fachfi rmen (Contracting) oder interne Arbeitseinheiten 
(Intracting) zu verstehen. Die beauftragten Experten sind 
dann auch für Investitionsentscheidungen in Energie-
einsparmaßnahmen zuständig. Der Auftraggeber zahlt 
weiter seine bisherigen Energiekosten, die Kosten-
senkung durch erreichte Energieeinsparung teilen sich 
die beauftragten Experten und der Auftraggeber.

Der Fuhrpark der Landesregierung umfasst etwa 2.700 
Fahrzeuge. Davon liegen Daten für den Fuhrpark der 
Polizei (1.306 Fahrzeuge) und der Fahrbereitschaft der 
Landesregierung (73 Fahrzeuge) vor. Der Fuhrpark der 
Polizei weist in den letzten zehn Jahren einen Rückgang 
des gesamten Kraftstoffverbrauchs um 10 Prozent auf. 
Im selben Zeitraum stieg der Gesamtkraftstoffverbrauch 
der Fahrbereitschaft wegen erhöhter Fahrleistung um 
über 50 Prozent, der spezifi sche Durchschnittsverbrauch 

3. Klimaschutz in den einzelnen Handlungsfeldern

Das Gebäude des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit wurde nach den Planungsleitlinien „ökologi-

sches Bauen“ geplant. Bei der Auswahl der Baumaterialien wurde insbesondere auf deren Wiederverwendbarkeit, 

Recyclingfähigkeit, Schadstofffreiheit und Wärmespeicherfähigkeit geachtet. Außerdem kommt den im Gebäude 

realisierten Energieeinsparmaßnahmen im Sinne ökologischer Belange eine besonders hohe Bedeutung zu.
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pro Fahrkilometer sank um 18 Prozent. Die in der Praxis 
bei der Beschaffung von Dienstkraftfahrzeugen bereits 
abgesenkten Emissionswerte sollen auch in den neu ge-
fassten Kraftfahrzeug-Richtlinien des Landes Schleswig-
Holstein verankert werden (Absenkung von derzeit 140 g 
CO2/km bis 2012 auf 120 g CO2/km). Des Weiteren sollen 
im Rahmen der Beschaffung technische Entwicklungen 
zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs für leistungs-
stärkere Fahrzeuge und bei den alternativen Antriebs-
arten berücksichtigt werden.

Nach einer Fragebogenerhebung zur Integration des 
Klimaschutzes in die Förderprogramme der Landes-
regierung werden in geeigneten Förder programmen 
konkrete Anforderungen z.B. bezüglich Energieeffi zienz 
und Nutzung von erneuerbaren Energien verankert.

3.2  Energie 
Die energiebedingten Emissionen machen drei Viertel der 
gesamten Treibhausgasemissionen aus. Ihre Reduzierung 
ist damit von zentraler Bedeutung für die Erreichung der 
Treibhausgasminderungsziele. 

Die Landesregierung plant die Beauftragung von 
Szenarien für eine integrierte Energie- und Klima-
schutzpolitik. Ziel ist, die Debatte über den zukünftigen 
Energiemix des Landes zu versachlichen und die Energie-
einsparpotenziale und die zukünftigen Versorgungs-
beiträge der erneuerbaren Energien und der Kraft-
Wärme-Kopplung fundiert einzuschätzen. Es sollen drei 
verschiedene Szenarien untersucht und in ihren Aus-
wirkungen dargestellt werden. Sie werden als eine der 
Grundlagen für das vom Landtag angeforderte integrierte 
Energie- und Klimaschutzkonzept genutzt.

Die Norddeutsche Kooperation in der Klimaschutz- 
und Energiepolitik wird in den Bereichen Ausbau der 
erneuerbaren Energien und Steigerung ihres Anteils an der 
Stromerzeugung, Kraft-Wärme-Kopplung, Einsatz erneu-
erbarer Wärmeenergie im Altbaubestand, Klimaforschung 
und CO2-Minderungsszenarien fortgesetzt.

Die angestrebte Erhöhung der Versorgungsbeiträge der 
erneuerbaren Energien erfordert ebenso wie der ver-
stärkte grenzüberschreitende Stromhandel sowie neue 
konventionelle Kraftwerke den beschleunigten Ausbau 
des Übertragungsnetzes in Deutschland insgesamt und 
insbesondere in Schleswig-Holstein. 

Mit dem Ziel einer Vereinbarung hinsichtlich freiwilliger 
Aktivitäten der Energiewirtschaft für den Klimaschutz 
wurden Gespräche mit der regionalen und kommunalen 
Energiewirtschaft begonnen.

  Maßnahmen zum Ausbau der Kraft-Wärme-

Kopplung

·  Fortsetzung der Energieeffi zienzinitiative u.a. mit  
folgenden Bausteinen:

 - Initialberatung zum Einsatz der KWK durch 
Kommunen 

 - Gezielte Ansprache großer Wärmeverbraucher (z.B. 
Wohnungsbauunternehmen, Freizeiteinrichtungen, 
soziale Infrastruktur) für den Einsatz von Objekt-KWK

 - Gezielte Ansprache der Biogasanlagenbetreiber 
ohne Wärmeauskopplung mit dem Ziel der 
Bedienung von Wärmesenken oder der Gasein-
speisung zur Verstromung in KWK-Anlagen

 - Mit den IHK und HWK abgestimmte spezielle KWK-  
 Initiative für Handwerk und Gewerbe in Schleswig- 
 Holstein,

·  Systematische, möglichst regionalisierte Erfassung 
des KWK-Potenzials in Schleswig-Holstein,

·  Initiativen der Landesregierung auf Bundesebene zur 
Verbesserung der KWK-Rahmenbedingungen.

Im Bereich der erneuerbaren Energien hat Schleswig-
Holstein sowohl im Bereich der Windenergie als auch 
bei der Bioenergie große Ausbauerfolge zu verzeichnen. 
Im Folgenden werden laufende und neu umzusetzende 
Maßnahmen kurz dargestellt.

  Ausbau der Windenergienutzung Onshore 
und Offshore
·  Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Wind-

energienutzung in der Landes- und Regional planung 
(u.a. bezüglich der Ausweitung des für Windenergie 
ausgewiesenen Anteils der Landesfl äche), Repowering6 
auch von Windkraftanlagen, die außerhalb von Wind-
eignungsgebieten liegen, und die Überarbei tung der 
Windenergieerlasse mit dem Ziel der Flexibili sierung und 
unter Berücksichtigung der technischen Entwicklungen,

·  Fortsetzung der Information, Beratung und 
Netzwerkbildung wie z.B. CEWind, windcomm, 

·  Förderung der Windenergieforschungsplattform 
FINO3-NEPTUN (Nordsee Entwicklungsplattform für 
Technologie und Naturschutz). 

 
  Stoffl iche und energetische Nutzung von nach-

wachsenden Rohstoffen
Nachwachsende Rohstoffe aus der Land- und Forstwirt-
schaft lassen sich stoffl ich sowie als Energieträger zur 
Gewinnung von Strom, Wärme und Kraftstoffen nutzen. 
Ihr Einsatz vermindert klimaschädliche Treibhausgas-
emissionen und ersetzt endliche fossile Energieträger. 

Die Land- und Forstwirtschaft soll und kann mit ihren 
natürlichen Biomasseressourcen einen deutlichen Beitrag 
zur Energieversorgung und zum Klimaschutz leisten. Die 
Landesregierung hat deshalb den Ausbau der Wärme- 
und Stromerzeugung aus Biomasse gefördert. Dabei wur-
den nur solche Technologien gefördert, die eine kombi-
nierte Strom- und Wärmeerzeugung im Wege der Kraft-
Wärme-Kopplung ermöglichen. Die Erzeugung und 
Verwendung von Biokraftstoffen hält die Landesregierung 
unter der Voraussetzung für vertretbar, dass diese einen 
anspruchsvollen Beitrag zur Minderung von Treibhausgas-
emissionen leisten (mindestens 50 Prozent gegenüber 
fossilen Treibstoffen) und dass eine energieeffi ziente 
Nutzung der Fläche erfolgt. 

6 Ersatz von alten Anlagen durch neue leistungsstärkere Maschinen
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Die Landesregierung ist sich bewusst, dass die energe-
tische Nutzung von Biomasse im Wettbewerb zur 
Produktion von Nahrungs- und Futtermitteln steht. Sie 
ist jedoch der Auffassung, dass in Deutschland und in 
Europa zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine bedenkliche 
Flächenkonkurrenz zwischen der Lebensmittel produk tion, 
Umweltschutzerfor der nissen und der Erzeugung von nach-
wachsenden Rohstoffen besteht. Die Landes regierung 
wird ihre Strategie zur stoffl ichen und energetischen 
Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen noch stärker 
an Nachhaltig keitskriterien, Belangen des Umwelt- und 
Naturschutzes sowie der Kosteneffi zienz orientieren. Dabei 
ist auch zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen 
gegenüber der Nahrungs- und Futtermittelproduktion eine 
regelmäßige Überprüfung der Einspeisevergütung (insbe-
sondere des NaWaRo-Bonus7) erforderlich. Die Landes-
regierung setzt vor allem auf Nutzungspfade mit beson-
ders niedrigen CO2-Vermeidungskosten. Zur Reduzierung 
möglicher Flächenkonkurrenzen soll vorrangig auf ohnehin 
vorhandene Reststoffe zurückgegriffen werden. 

Diesen Ansatz wird sie in den kommenden Jahren mit 
folgenden Maßnahmenschwerpunkten umsetzen:

·  Ausweitung der Biogaserzeugung aus Bioabfällen,

·  Unterstützung von Projekten zur Einspeisung 
von Biogas in das Erdgasnetz mit dem Ziel der 
Verstromung in Kraft-Wärme-Kopplung,

·  Förderung des Anbaus von Schnellwuchshölzern 
für die energetische Nutzung,

·  Unterstützung der Ansiedlung einer Biomasse-
pelletproduktion in Schleswig-Holstein,

·  Initiierung eines Pilotprojekts für ein virtuelles 
Kraftwerk,

·  Unterstützung von unternehmerischen Initiativen für 
eine integrierte stoffl iche und energetische Nutzung 
von nachwachsenden Rohstoffen (Bioraffi nerie),

·  Öffentlichkeitsarbeit und Beratungsdienst leis-
tungen zur stoffl ichen und energetischen Nutzung 
nachwachsender Rohstoffe (u.a. Landeswettbewerb 
„100 Prozent Erneuerbare-Energien-Kommune“, 
Messebeteiligungen, Informa tionen zu 
Fördermöglichkeiten des Bundes, Internet auftritt, 
Flyer und Broschüren). 

3.3  Bauen / Wohnen
In Schleswig-Holstein werden etwa 28 Prozent der 
CO2-Emissionen durch die Energieerzeugung für 
Gebäudewärme verursacht. Etwa 80 Prozent der 
rund 1,35 Mio. Wohnungen wurden vor der ers-
ten Wärmeschutzverordnung gebaut und gelten als 
Bestand mit den höchsten Einsparpotenzialen. Die 
Modernisierungsrate lag in den letzten Jahren bei ca. 
zwei Prozent pro Jahr. Durch bereits erfolgte (Teil)- 
Modernisierungen fallen die tatsächlichen Verbräuche 
in der Regel geringer aus als nach Baualtersklasse 
angenommen. 

Demnach sind die verbleibenden Einsparpotenziale 
differenziert zu sehen. Zukünftig wird es darum ge-
hen, mit angepassten Lösungsmodellen im regional 
und strukturell unterschiedlichen Wohnungsmarkt 
gute Perspektiven für Investitionen in eine höhere 
Energieeffi zienz von Wohnungen und in energetische 
Modernisierungen zu entwickeln.

Die Landeswohnraumförderung als Instrument 
der sozialen Versorgung und als Instrument der 
Stadtentwicklung hat zugleich einen maßgeblichen 
Anteil an der Umsetzung anspruchsvoller energeti-
scher Standards im Wohnungsbau, da ca. die Hälfte 
aller derzeit gebauten Mietwohnungen in Schleswig-
Holstein gefördert werden. Nach Inkrafttreten des 
Landeswohnraumförderungsgesetzes werden die 
Fördermöglichkeiten noch intensiver als bisher auf 
Klimaschutz eingestellt werden können. Ebenso sind 
die Bund-Länder-Programme zur Städtebauförderung 
wichtige Beiträge für eine energieeffi ziente Stadt-
entwicklung.

Darüber hinaus haben sich in Schleswig-Holstein 
Netzwerke, Wettbewerbe, Qualitätssiegel und kommu-
nale Klimaschutzinitiativen entwickelt, die unterstützend 
auf das Ziel der Energieeinsparung im Gebäudesektor 
wirken.

Im Bereich der Stadtentwicklung kann dem 
Klimaschutz in vielfältiger Weise Rechnung getragen 
werden, z.B. durch energieeffi ziente Gebäude, res-
sourceneffi ziente Versorgungsstrukturen, kompakte 
Stadtstrukturen, Funktionsmischung, Verkehrsma-
nagement und Vorhaltung von Grünfl ächen. Stärker als 
das Bauplanungsrecht wirken die neuen kommunalen 
Instrumente „Integrierte Stadtentwicklungskonzepte 
(ISEK)“ und „Wohnungsmarktkonzepte (WMK)“ als 
Unterstützung, um u.a. Energieeffi zienz und Klimaschutz 
in städtische Gesamtentwicklungen einzubeziehen. In 
verschiedenen Landesförderprogrammen wurden die 
beiden Instrumente verpfl ichtend eingeführt. Zukünftig 
sollen sie weiterentwickelt und optimiert sowie entspre-
chende Modellprojekte durchgeführt werden. 

Einen großen Schub erfährt in den kommenden zwei 
bis drei Jahren auch die (energetische) Sanierung 
von Bildungseinrichtungen mit einem u.a. durch 
das Konjunkturpaket II erheblich aufgestockten Förder-
volumen in Höhe von 225 Mio. Euro aus Bundes- und 
Landesmitteln mit einem Landesanteil von 28 Prozent. 

Mit dem im Januar 2009 unterzeichneten Klimapakt 
Wohnen, einer freiwilligen Vereinbarung des Innen-
ministeriums mit fünf wohnungswirtschaftlichen Ver-
bänden über ein Maßnahmenpaket zur Senkung der 
CO2-Emissionen in diesem Bereich wird bis 2020 eine 
Verringerung gegenüber dem heutigen Wert um rund 
29 Prozent angestrebt. Damit soll der durchschnittliche 
Primärenergieverbrauch im Bestand bis 2020 auf 115 
kWh / m2 abgesenkt werden. 

Mit dem Entwurf des Landesentwicklungsplans 
2009 (LEP) werden sowohl im Bereich der Siedlungs-
entwicklung als auch durch die Ausweisung von 
Eignungsgebieten für die Windenergienutzung auf 
der Regionalebene Klimaschutzziele verfolgt.

7 Bonus für Strom aus nachwachsenden Rohstoffen
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3.4  Industrie / Unternehmen
Das schleswig-holsteinische Verarbeitende Gewerbe 
weist den Trend eines sinkenden spezifi schen Energie-
verbrauches durch Entkopplung von Produktion 
und Energieverbrauch auf. Angesichts der wach-
senden ökonomischen Aktivität steigt der absolute 
Energieverbrauch dennoch seit 2002. Energieeffi zienz 
bleibt also ein Thema für die Unternehmen – mit wach-
sender Bedeutung angesichts mittel- und langfristig 
zu erwartender weiterer Energiepreiserhöhungen. 
Besonders betroffene Wirtschaftszweige sind in 
Schleswig-Holstein die „Herstellung von chemischen 
Erzeugnissen und Mineralölverarbeitung“ und der 
generell als energieintensiv einzustufende Bereich 
„Glasgewerbe, Herstellung von Keramik, Verarbeitung 
von Steinen und Erden“.

Mit der Energieeffi zienz-Initiative des MWV sollen 
in den nächsten beiden Jahren durch Einzel- und 
Gruppenberatungen die Bundesfördermittel für den 
KWK-Einsatz für das schleswig-holsteinische Handwerk 
und Gewerbe erschlossen werden.

Im Rahmen des Förderprogramms „Umwelt-
innovationen“ des MLUR werden Projekte von kleinen 
und mittleren Unternehmen (KMU) gefördert, die bei-
spielsweise den Energieverbrauch von Produktions-
prozessen und Produkten senken. Seit Herbst 2008 
wurden elf Vorhaben mit 1,7 Mio. Euro gefördert. Die 
Umsetzung der Projekte wird ein Investitionsvolumen in 
Höhe von 4,2 Mio. Euro auslösen. Vier weitere innovative 
Projekte stehen kurz vor der Bewilligung. In Vorbereitung 
ist eine gezielte Information der Unternehmen über 
die Fördermöglichkeiten zum einen im Rahmen des 
Programms Umweltinnovationen und zum anderen im 
Rahmen der vielfältigen Programme auf Bundesebene.

Mit dem Umwelt- und Qualitätsmanagementsystem 
QuB – Qualitätsverbund umweltbewusster Betriebe – 
haben Schleswig-Holstein und Hamburg ein auf KMU 
zugeschnittenes Siegel entwickelt, bei dem die Betriebe 
in der Optimierung ihrer innerbetrieblichen Abläufe unter-
stützt werden, insbesondere in den Bereichen Umgang 
mit Gefahrstoffen, Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, 
Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz sowie Einkauf, 
Werbung und Kundenzufriedenheit. 

Schulungsrunden werden bereits durchgeführt und sind 
aus dem o.g. Förderprogramm mit bis zu 70 Prozent der 
Beratungs- und Schulungskosten förderfähig.

In einer gemeinsamen Veranstaltung „Energie-
effi ziente Wirtschaft – Ein Beitrag zum Klimaschutz“ 
des MLUR und der IHK zu Kiel ließen sich im März 
2009 etwa 100 schleswig-holsteinische Unternehmen 
von hochkarätigen Fachleuten über die verschiedenen 
Aspekte der Thematik informieren. Das MLUR hat 
Mitte 2009 eine weitere Veranstaltung „Nachhaltige 
Geldanlagen“ durchgeführt.

In einem Dialogforum des MLUR mit Vertretern 
der Wirtschaft werden mögliche Kooperationen und 
Aktivitäten zum Klimaschutz ausgelotet.

3.5  Verkehr
Der Verkehr ist mit rund 28 Prozent der drittgrößte 
Verursacher von Treibhausgasen in der Bundesrepublik. 
Seit 1999 gehen die Emissionen leicht zurück. Diese 
Entwicklung kann allerdings nicht als Trendwende inter-
pretiert werden, da gemäß den EU-weiten Prognosen 
insbesondere der Güterverkehr auf der Straße deutlich 
zunehmen wird. Der Verkehrsbereich in Schleswig-
Holstein verursachte in 2006 rund 23 Prozent der 
Treibhausgasemissionen.8

Mit dem Aktionsplan Klimaschutz hatte die Landes-
regierung in 2008 eine Reihe kurz- bis mittelfristig 
umsetzbarer Maßnahmen vorgelegt, die mit dem 
Klimaschutzbericht fortgeschrieben werden. Neben 
diesen Maßnahmen werden die im Integrierten Energie- 
und Klimaschutzprogramm der Bundesregierung ge-
nannten Verkehrsmaßnahmen eine weitere Reduzierung 
von Treibhausgasen bewirken. Dazu zählen u.a. die 
Umstellung der Kfz-Steuer auf CO2-Basis und der 
Ausbau der Elektromobilität, die Einbeziehung des 
Flugverkehrs in den Emissionshandel sowie der Ausbau 
der Biokraftstoffstrategie. 

8  Verursacherbilanz; im Einzelnen siehe die Daten des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein. 
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Im Rahmen der für Schleswig-Holstein vorgesehenen 
Maßnahmen hat die Verlagerung des Straßengüter-
verkehrs auf die Schiene nach wie vor eine hohe 
Priorität. Dabei stehen die Elektrifi zierung der 
Strecke Hamburg – Lübeck –Travemünde sowie der 
weitere Ausbau und die Elektrifi zierung der Strecke 
Hamburg – Lübeck bis Puttgarden im Vordergrund.

Von gleicher Wichtigkeit ist der weitere Ausbau des 
öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Dieser 
soll durch eine Qualitätsoffensive zu einer attraktiven 
und umweltverträglichen Alternative zum motorisierten 
Individualverkehr weiterentwickelt werden. Von großer 
Bedeutung ist dabei die Umsetzung der Fortschreibung 
des Landesweiten Nahverkehrsplanes (LNVP) 2008 bis 
2012. Neben der Fortsetzung des Stationsprogramms 
und der Weiterentwicklung des integralen Taktverkehrs 
für Bus und Bahn werden dem Achsen-Konzept, der 
Schienenanbindung der geplanten Fehmarnbeltquerung 
und der StadtRegionalBahn Kiel große Potenziale zur 
Verminderung von Treibhausgasen beigemessen.

Ergänzend wirken Maßnahmen zur Stauvermeidung, 
die Verbesserung der Wasserstraßen-Infrastruktur ins-
besondere durch den Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals 
und des Elbe-Lübeck-Kanals, die Verbesserung der 
Fahrradinfrastruktur sowie weitere Aktivitäten wie die 
Kommunikationskampagnen zum CarSharing und zu 
organisierten Mitfahrgelegenheiten (internetbasierte 
Pendlerportale). 

3.6  Landwirtschaft 
Die Landwirtschaft hat eine Doppelrolle im Klimaschutz: 
Einerseits wird CO2 in Pfl anzen und Böden gebunden, 
andererseits trägt sie zu den Treibhausgasemissionen 
bei. Die wesentlichen Verursacherbereiche sind dabei 
das Düngemanagement und die Tierhaltung. Daneben 
übt auch die Bodennutzung einen Einfl uss aus. Es gibt 
eine Reihe von Handlungsmöglichkeiten zur Senkung der 
Emissionen im Bereich Landwirtschaft und Gartenbau. 
Folgende Maßnahmen wurden bereits eingeleitet:

· Effi ziente Düngung: Im Rahmen von Agrarumwelt-
maßnahmen ist eine fi nanzielle Förderung emissions-
armer bodennah applizierender Techniken (z.B. 
Schlepp schlauch- oder Injektionsverfahren) angelaufen, 
bei der 2008 mehr als 200 Landwirte mit ca. 40.000 
Großvieheinheiten bei einer Bewilligungs summe von 
ca. 600.000 Euro zu verzeichnen waren. 

· Die Substitution fossiler Energieträger durch 
Verwertung anfallender landwirtschaftlicher Rest-
stoffe (z.B. Stroh, Landschaftspfl egematerial, Ernte-
rückstände, Exkremente) wurde durch die Veränderung 
der Förderbedingungen, z.B. unter schiedlich hohe 
Vergütungssätze für anfallende landwirtschaftliche 
Reststoffe gegenüber Energiepfl anzen, im Rahmen der 
EEG-Novelle 2009 durch Einführung von Boni (Gülle- 
und Landschaftspfl egebonus) vorangebracht.

· Die Förderung des Anbaus von Schnellwuchs-
hölzern zielt auf eine stärkere Nutzung von Biomasse 
zur Produktion von Strom, Wärme und Kraftstoffen 
und als nachwachsender Rohstoff für unterschiedliche 
stoffl iche Nutzungen aufgrund der im Vergleich zu 
anderen Energiepfl anzen hohen Nettoenergieerträge 
pro Hektar. In Schleswig-Holstein wurden Kriterien für 
einen umweltgerechten Anbau sowie Grundsätze für 
ein mögliches Förderprogramm im MLUR erarbeitet. 

Derzeit werden in enger Kooperation mit landwirt-
schaftlichen Akteuren weitere Maßnahmen ent-
wickelt. Hierzu zählt die Optimierung der Energie-
effi zienz in der Landwirtschaft und im Gartenbau. Als 
weiterer Schwerpunkt wird die verstärkte Bindung 
von Kohlenstoff in organischen Böden angesehen, 
beispielsweise über die Anpassung von Boden-
bearbeitungstechniken. Das MLUR entwickelt ein 
Konzept zum Vertragsklimaschutz.

3.7  Forstwirtschaft, CO2-Speicher und -Senken
Wälder sind für den Klimaschutz in mehrfacher Hinsicht 
von Bedeutung: Zum einen wirken sie als CO2-Senken 
(1 kg Holzzuwachs bindet 1,85  kg CO2). Zum anderen 
liefern sie den nachwachsenden, vielseitig verwendba-
ren und in der Regel ortsnah verfügbaren Rohstoff Holz, 
der energieintensive Baustoffe und fossile Brennstoffe 
mit deutlich schlechterer CO2-Bilanz ersetzen kann. 
Unter Klimaschutzaspekten ist es wünschenswert, 
die CO2-Bindung im Gesamtsystem aus Senken, 
Speichern und Substitution (”Wald-Holz-Option“) zu 
maximieren und danach zu entscheiden, welche forst-
liche Maßnahme und welche Nutzungsoption unter 
welchen Rahmenbedingungen den größten positiven 
Effekt auf die CO2-Bilanz hat. Die Senkenleistung 
(Differenz aus Zuwachs und Nutzung) der Forstwirtschaft 
in Schleswig-Holstein erreicht zurzeit rund 1,2 Mio. 
Tonnen CO2-Äquivalente. Der „Gesamtspeicher Wald“ 
umfasst gegenwärtig mindestens 150 Mio. Tonnen 
CO2-Äquivalente. Die Neuwaldbildung und die natur-
nahe Waldbewirtschaftung sowie die Steigerung der 
Holzverwendung im stoffl ichen und energetischen 
Bereich leisten wichtige Beiträge zum Klimaschutz. 
Die auf den „Produktspeicher Holz“ entfallende CO2-
Senkenleistung ist bislang allerdings nicht auf die Ziele 
des Kyoto-Protokolls anrechenbar. 
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Auf Landesebene wurden forstwirtschaftliche Maß-
nahmen in den Aktionsplan Klimaschutz aufgenommen. 
Im Vordergrund steht dabei die Steigerung des 
Waldanteils in Schleswig-Holstein von zurzeit 10,3 
Prozent auf 12 Prozent bis 2030. Ganz wesentlich ist 
auch die Steigerung der stoffl ichen und energeti-
schen Holznutzung um 30 Prozent bis 2019 (Basisjahr 
2009) und die Weiterentwicklung des Holzimpuls-
programms im Sinne der „Charta für Holz“.

  Moorschutzprogramm
Schleswig-Holstein gehört zu den moorreichsten 
Bundesländern Deutschlands. Von den 145.534 Hektar 
Moorböden sind 30.535 Hektar Hochmoorstandorte und 
114.999 Hektar Niedermoorstandorte. Im Rahmen des 
Klimaschutzes erhalten Moore eine besondere Bedeutung, 
da die Torfkörper eine effi ziente Kohlenstoff senke dar-
stellen, aber durch Entwässerung auch zu Kohlenstoff-
quellen werden können. Allein aus dem relativ geringen 
Flächenanteil der bereits heute entwässerten landwirt-
schaftlich genutzten Hochmoorböden entweichen 0,5 
Mio. Tonnen CO2. Dabei ist das Potenzial für eine CO2-
Emissionsersparnis durchaus nennenswert (bis zu 30 
Tonnen CO2-Äquivalente pro Hektar und Jahr). Es gilt 
somit, noch bestehende Senken nicht zu Quellen werden 
zu lassen, bzw. entwässerte Moore wieder zu CO2- 
Senken zu entwickeln. Um diese wichtigen Kohlen-
stoffspeicherstätten vor der Entwässerung und somit der 
CO2-Freisetzung zu schützen, wird nun – ergänzend zum 
Niedermoorprogramm – ein Hochmoorschutz-
programm aufgelegt. Voraussichtlich im Jahr 2010 
sollen mit Hilfe einer Machbarkeitsstudie die potenziell 
geeigneten Projektgebiete für das Hochmoorschutz-
programm näher ermittelt werden.

3.8  Stoff- und Abfallwirtschaft
Die Abfallwirtschaft leistet durch Abfallvermeidung, 
stoffl iche und energetische Abfallverwertung und 
umweltverträgliche Abfallbeseitigung einen bedeu-
tenden Beitrag zur Ressourcenschonung und zum 
Klimaschutz. Bundesweit werden durch das Gebot der 
Abfallvorbehandlung, die Abdichtung von Deponien, 
das verstärkte Recycling und die wesentlich gestei-
gerte Nutzung von Abfällen zu energetischen Zwecken 
(Strom und Fernwärme bzw. Prozessdampf) im 
Ver gleich zu 1990 im Jahr bereits 46 Mio. Tonnen 
Treibhausgasemissionen (CO2-Äquivalente) vermieden. 

Für Schleswig-Holstein kann man nach vorliegenden 
Erkenntnissen für den Bereich des Siedlungsabfalls 
bereits davon ausgehen, dass durch die genannten viel-
fältigen Maßnahmen mehr Treibhausgase vermieden 
als emittiert werden (Nettoentlastung). Zwischenzeitlich 
wurden im Kreis Rendsburg-Eckernförde zwei Bio-
abfallbehandlungsanlagen mit einer zusätzlichen 
Vergärungsstufe ausgestattet. Im Flensburger Heiz-
kraftwerk dürfen beispielsweise jährlich bis zu 150.000 
Tonnen Ersatzbrennstoffe eingesetzt werden. 

Eine weitere Steigerung dieser positiven Effekte wäre 
möglich, insbesondere durch die Nutzung energieeffi zi-
enter Ersatzbrennstoffkraftwerke, die Erhöhung von 
Nettowirkungsgraden bei Müllverbrennungsanlagen 
(z.B. durch Ausweitung der Fernwärmenutzung) und 
die Ergänzung der Bioabfallbehandlungsanlagen 
um Vergärungsstufen zur energetischen Nutzung von 
Biogas. So sollen in dem in Bau befi ndlichen Heizkraftwerk 
Glückstadt neben Schlämmen aus der Aufbereitung von 
Altpapier künftig jährlich bis zu 135.000 Tonnen aufbereite-
te Ersatzbrennstoffe eingesetzt werden. 

Daneben gilt es, die innerbetriebliche Abfallvermeidung 
und die hochwertige stoffl iche Verwertung der verschie-
denartigen Abfälle zu sichern und möglichst auszubauen.

3.9  Bildung, Forschung, Lehre
Das Handlungsfeld Bildung, Forschung und Lehre 
verbessert die Grundlagen für Veränderungen und 
Problemlösungen und kann so einen breit angelegten 
Klimaschutz unterstützen.

Bildung hat für den Klimaschutz in allen Bereichen eine 
Schlüsselfunktion – vom Kindergarten über Schulen, 
Weiterbildung und außerschulische Einrichtungen 
bis zur informellen Bildung mit Aktionen oder durch 
Öffentlichkeitsarbeit. 

Das Thema Klimaschutz ist in den Lehrplänen der 
schulischen Bildung ausreichend verankert und es 
liegen qualifi zierte Unterrichtsmaterialien vor. Schulen 
und außerschulische Bildungspartner arbeiten zu 
den Themen Klimaschutz, Klimawandel sowie deren 
Wechselwirkungen eng zusammen. Eine herausgehobene 
Rolle kommt den mittlerweile 117 Zukunftsschulen des 
Landes zu, die sich dem Thema in besonderer Weise 
widmen.

Im Bereich der berufl ichen Ausbildung dienen gan-
ze Berufsbilder insbesondere in den Bauberufen der 
Energieeinsparung und damit dem Klimaschutz, z.B. 
die Berufsbilder des Wärme-, Kälte- oder Schallschutz-
isolierers. In der berufl ichen Weiterbildung werden 
klimafreundliche Projekte und Energie einsparende 
Investitionen z.B. bei Berufsbildungsstätten gezielt 
gefördert.

In der außerschulischen Bildungsarbeit wird der Klima-
schutz im Rahmen des Aktionsplans Bildung für nach-
haltige Entwicklung behandelt. Damit soll auf die indi-
viduellen Bezüge zum Klimawandel im Alltagsverhalten 
und auf Handlungsmöglichkeiten hingewiesen werden. 
Im Rahmen der jährlichen Aktionstage „Bildung für nach-
haltige Entwicklung“ stellt Klimaschutz ein herausragen-
des Thema dar. Im Jahr 2009 bildete das Thema Energie 
/ Klimaschutz / Klimagerechtigkeit den Schwerpunkt.
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Klimaschutz ist zudem Thema in zahlreichen landes-
weiten Wettbewerben und Projekten wie der 
Kindermeilenkampagne in Trägerschaft des MLUR und 
des Klimabündnisses, dem Klimaretter-Wettbewerb 
der BUND-Jugend und dem Schulwettbewerb „endlich 
warm“ des Vereins Zukunftsschulen e. V.

Auch in Forschung und Lehre bildet der Klimaschutz 
naturgemäß einen thematischen Schwerpunkt. 
Schleswig-Holstein ist mit klimarelevanten Arbeits-
bereichen in renommierten Einrichtungen wie dem 
Leibniz-Institut für Meereswissenschaften, der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, der Universität 
Flensburg, dem Institut für Weltwirtschaft und dem 
Forschungszentrum Geesthacht (GKSS) gut aufgestellt. 
Natur- und wirtschaftswissenschaftliche Aktivitäten in 
der Klima- und Klimawandelfolgenforschung wurden mit 
dem Earth Institute in Kiel vernetzt. In Bereichen wie 
dem Einsatz von erneuerbaren Energien wurden spezi-
elle Forschungsnetzwerke wie das Kompetenzzentrum 
CEwind im Bereich Windenergie etabliert. Ein wei-
teres Beispiel für ein Kooperationsprojekt ist der 
Excellenzcluster „Future Ocean“.

3.10  Klimaschutz in Kommunen und Kirchen
Kommunale Maßnahmen sind eine zentrale Hand-
lungsebene des Klimaschutzes. Zahlreiche klima-
relevante Handlungsfelder wie die regionale Energie-
versorgung, Städte- und Wohnungsbau oder auch die 
Verkehrsplanung fi nden hier ihren konkreten Niederschlag. 
Inzwischen liegen zahlreiche Untersuchungen vor, die 
die Potenziale des kommunalen Klimaschutzes doku-
mentieren.

Die kommunale Ebene bildete schon immer einen 
Schwer punkt der Klimaschutzmaßnahmen, die ein Teil 
der Agenda-21-Strategien9 sind. Aus diesen Aktivitäten 
liegen zahlreiche Best-Practice-Ansätze vor, die auf kom-
munaler Ebene zum Klimaschutz beitragen.

Mit zunehmender Bedeutung des Klimaschutzes tritt in 
den letzten Jahren die Entwicklung kommunaler 

Konzepte in den Vordergrund – auch in schleswig-
holsteinischen Kommunen. Kommunale Konzepte sollen 
das Leitbild einer „energieeffi zienten Stadtentwicklung“ 
fördern und korrespondieren mit den Stadtentwicklungs-
konzepten der Städte oder werden in diese integriert. 

Ähnlich wie das Land haben auch die Kommunen eine 
Vorbildfunktion im Hinblick auf den Umgang mit ihren 
Gebäuden. Hieran knüpft die Energieeffi zienzinitiative 
der Landesregierung an, die Kommunen dazu ermuntern 
soll, ein Energiecontrolling in öffentlichen Gebäuden ein-
zuführen und Maßnahmen zur Effi zienzsteigerung zu 
ergreifen. Mit der Initiative soll zudem dazu beigetragen 
werden, dass schleswig-holsteinische Kommunen 
möglichst stark an nationalen und europäischen Förder-
programmen partizipieren.

Das Bundesumweltministerium hat im Rahmen seiner 
Klimaschutz initiative im Jahr 2008 ein Programm auf-
gelegt, mit dem Kommunen bei der Entwicklung von 
Klima schutzkonzepten und deren Umsetzung fi nanziell 
unterstützt werden. Von diesem Programm geht ein er-
heblicher Impuls für den kommunalen Klimaschutz aus. 
Die Aufgabenstellung der Entwicklung von Klimaschutz-
konzepten geht insbesondere im städtischen Bereich mit 
der Entwicklung von integrierten Stadtentwicklungs-
konzepten einher, die inzwischen obligatorisch für den 
Erhalt von Landesmitteln aus der Städtebauförderung 
sind. Klimaschutz stellt in diesem Zusammenhang ein 

Querschnittsziel der Stadtent wicklung dar, das sich auf 
kommunaler Ebene in allen angesprochenen Planungs-
prozessen widerspiegeln soll. 

Auch für den ländlichen Raum konnte mit der Verankerung 
des Klimaschutzes als verbindliches Querschnittsthema 
der Förderung von AktivRegionen ein struktureller Ansatz 
etabliert werden. Voraussetzung für eine Förderung mit 
EU-Mitteln der ländlichen Strukturent wicklung (ELER) ist 
danach die Darlegung, wie der Klimaschutz in der jeweili-
gen AktivRegion gefördert werden soll.

Zahlreiche Kommunen Schleswig-Holsteins dokumen-
tieren ebenso wie das Land durch ihre Mitgliedschaft 
im Klimabündnis der Städte ihre Bereitschaft, sich 
der Aufgabe des Klimaschutzes zu stellen. Damit ist die 
Erklärung verbunden, den CO2-Ausstoß bis zum Jahr 
2020 um 40 Prozent senken zu wollen. Das Klimabündnis 
bietet den Kommunen zahlreiche Angebote zur Unter-
stützung ihrer Klimaschutzaktivitäten. Dazu gehört 
auch die Einführung eines Controllingsystems für die 
Fortschrittsmessung.

9 Strategien zur nachhaltigen Entwicklung
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Das MLUR hat eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe 
zum kommunalen Klimaschutz unter Beteiligung der 
kommunalen Spitzenverbände und anderer Ressorts ein-
gerichtet, um strategisch bedeutsame Handlungsfelder 
herauszuarbeiten und hierüber mit einzelnen Kommunen 
in einen Dialog zu treten. 

Die Landesregierung startet gemeinsam mit der Innova-
tions stiftung Schleswig-Holstein eine Initiative für eine 
Modellregion für eine klimaschutzorientierte kommunale 
Energieversorgung. 

Die bereits seit vielen Jahren bewährte Kooperation mit 
der Nordelbischen Kirche zu Energieeinsparmaßnahmen 
in kirchlichen Gebäuden wird fortgesetzt.

3.11  Internationale Zusammenarbeit
Die Landesregierung verfolgt die internationale 
Zusammenarbeit als ein „Markenzeichen“ der eigenen 
Klimaschutzpolitik. Dabei geht es vor allem darum, die 
eigenen erheblichen Kompetenzen – z.B. im Bereich des 
Windenergieausbaus – in der internationalen Kooperation 

zu nutzen. Konkrete Anliegen sind dabei sowohl die 
grenzüberschreitende Regionenbildung als auch die 
Entwicklungszusammenarbeit und die Außenwirtschafts-
förderung. Die Aktivitäten werden dabei sowohl thema-
tisch auf den Bereich erneuerbare Energien ausgerichtet 
und regional auf Dänemark, Marokko und den US-
Bundesstaat Maryland fokussiert, mit denen partner-
schaftliche Beziehungen bestehen.

In der Partnerschaft mit der Region Süddänemark 
wird eine enge Zusammenarbeit bei der Umsetzung der 
Klimaschutzaktionspläne zur gemeinsamen Profi lierung 
als Klimaschutzregion angestrebt. Eine Klimaschutz-
konferenz soll die Regionen als Vorreiter des Klima-
schutzes präsentieren.

In einer Partnerschaft mit Marokko werden Ziele 
der Entwicklungszusammenarbeit mit denen der 
Wirtschaftsförderung verbunden. Marokko plant einen 
beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien. 
Hierfür wurden in einzelnen Regionen Aktionspläne 
entwickelt, die nun unterstützt durch Know-How aus 
Schleswig-Holstein umgesetzt werden sollen.

Der Klimawandel wird sich auch in Schleswig-Holstein 
bemerkbar machen. Schon jetzt sind Temperatur-
erhöhungen im Vergleich zum Anfang des zwanzigsten 
Jahrhunderts nachgewiesen worden. Sie fallen im 
Norden Deutschlands mit rund 0,4 ° Celsius gegenüber 
rund 1,2 ° Celsius in Süddeutschland noch vergleichs-
weise gering aus. Bei Annahme des Szenarios A1B 
(mittelhohe bis höhere Emissionsentwicklung) des IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change) lässt sich 
für das Land im Mittel ein deutlicher Anstieg der maxima-
len Temperaturen um bis zu durchschnittlich 4° Celsius 
bis zum Jahr 2100 abschätzen. In der unten abgebilde-
ten Grafi k werden die mit dem Klimamodell WETTREG 
berechneten maximalen Durchschnittstemperaturen für 
zwei zukünftige Zeiträume dargestellt.

10 Für regionale Informationen zu künftigen Klimaänderungen wurden im Rahmen eines Forschungsprojektes im Auftrag des Umweltbundesamtes Klimaprojektionen 

für Deutschland bis zum Jahr 2100 unter Nutzung verschiedener Modellansätze erstellt:  

- das dynamische Regionalmodell REMO des Max-Planck-Instituts für Meteorologie in Hamburg

- das statistische Modell WETTREG der Firma CEC Potsdam 

Für weitere Informationen zum Modell WETTREG siehe http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-presse/hintergrund/Regionale-Klimaaenderungen.pdf

Quelle: Eigene graphische Darstellung basierend auf den Daten des statistischen Regionalisierungsmodells WETTREG, das im Auftrag des 

Umweltbundesamtes erstellt wurde.10

1961–1990

Abb. 7: Änderung der Temperaturen im Sommerhalbjahr von 1961 bis 2100
WETTREG; ECHAM5; A1B; Mittel; 1961–1990; 2021–2050; 2071–2100; Maximum-Temperatur; kalendarisches Sommerhalbjahr 
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Auch bei den Niederschlägen sind Veränderungen zu 
erwarten. Tendenziell werden die Sommer trockener 
und die Winter feuchter. Auch die Anzahl der Eis-, Frost-, 
Sommer- und heißen Tage sowie der Tropennächte ver-
ändert sich.

Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von extremen 
Wetterereignissen wird zunehmen. Auch Klimaschwan-
kungen mit Dürreperioden können nicht ausgeschlossen 
werden. Klimaprojektionen bergen allerdings erhebliche 
Unsicherheiten. Deshalb arbeiten die Forschungsinstitute 
ständig an Verbesserungen der Klimamodelle. Ebenso 
werden die Ergebnisse verschiedener Modelle vergli-
chen, um Unsicherheiten und Variabilitäten besser ein-
schätzen zu können. Generell gilt, je weiter in die Zukunft 
projiziert wird, desto unsicherer werden die Ergebnisse.

  Klimafolgen

Klimaänderungen beeinfl ussen Natur und Umwelt. 
Betrachtet man den Zeitraum der vergangenen drei-
ßig Jahre, sind auch in Deutschland bereits sichtbare 
Folgen des Klimawandels eingetreten. Ein markantes 
Beispiel hierfür ist der Masseverlust bei der überwie-
genden Zahl der Gletscher. Der Frühling beginnt in 
weiten Teilen Deutschlands früher, dokumentiert u.a. in 
phänologischen11 Untersuchungen, die auch speziell für 
Schleswig-Holstein vorliegen. Mit den zu erwartenden 
Temperatur- und Niederschlagsänderungen werden 
weitere Klimafolgen spürbar.

Klimaveränderungen können eine große Bandbreite von 
Folgeerscheinungen nach sich ziehen. So führt eine 
dauerhafte Erwärmung übers Jahr dazu, dass sich 

Vegetations perioden verschieben und verlängern. Dies 
hätte auf der einen Seite positive Folgen für eine bessere 
Ausnutzung in der Landwirtschaft und damit verbundene 
Ertragssteigerungen. Andererseits birgt dies aber auch 
das Risiko von Schäden z.B. durch einzelne Spätfröste, 
neu oder vermehrt auftretende Schädlinge oder auch 
damit einhergehende Wasserknappheit, so dass 
Anpassungs maßnahmen notwendig werden könnten. 
Mildere Winter werden die Heizkosten senken. 
Extremereignisse führen beispielsweise zu kurzfristigen 
Überfl utungen oder Hagelschäden. Hitzetage erhöhen 
die Waldbrandgefahr oder beeinträchtigen die mensch-
liche Gesundheit. Klimaschwankungen könnten im Fall 
von Dürren – insbesondere auf leichteren Böden – die 
Landwirtschaft und die kurzfristige Versorgung beein-
trächtigen. Eine positive Folge des Klimawandels – höhe-
re und verlässliche Sommertemperaturen in Verbindung 
mit weniger Niederschlägen – könnte in den nördlichen 
Küstenländern eine Stärkung des Tourismus sein.

Der Klimawandel wird Folgen für viele Lebensbereiche 
haben. Die von der Bundesregierung beschlossene 

Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel 
(DAS) teilt diese Bereiche in sechzehn Handlungsfelder 
auf. In einigen Handlungsfeldern sind in Schleswig-
Holstein bereits Maßnahmen zur Anpassung an den 
Klimawandel eingeleitet worden (z.B. „Klimazuschlag“ 
im Küstenschutz), in den meisten Fällen besteht aber 
noch weiterer Handlungsbedarf, der aufgrund der 
Unsicherheiten derzeit nur relativ allgemein umrissen 
werden kann.

Besonders betroffen sein werden die Bereiche bio-
logische Vielfalt, Wasserhaushalt, Wasserwirtschaft, 
Meeresschutz, Boden, Landwirtschaft, Forstwirtschaft 
sowie Tourismuswirtschaft.

  Biologische Vielfalt

Naturnahe Ökosysteme sind komplexe und vernetzte 
Systeme. Die an sie angepassten Arten sind nur in aus-
reichend großen Populationen und im Verbund stabil. Für 
eine kurzfristige Anpassung sind Faktoren wie Mobilität 
und Reproduktion entscheidend. Die Zunahme unregel-Quelle: Eigene graphische Darstellung basierend auf dem Modell WETTREG

Abb. 8: Kenntage Mitteltemperatur, Vergleich Heide und Eutin

WETTREG; ECHAM5; A1B; Mittel; 2041–2050 im Vergleich zum 
Mittel 1991–2000; Mittel-Temperatur; meteorologisches Jahr; 
Kenntage für Eutin und Heide
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11 Entwicklungserscheinungen in der Natur
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mäßig auftretender Trockenphasen wird sich als zusätzli-
cher Stressfaktor für dürreempfi ndliche Arten auswirken. 
Die Abnahme von Eis- und Frosttagen im Winter wird 
ebenso Auswirkungen auf die Lebensgemeinschaften 
(Biozönosen) haben wie der Anstieg des Meeresspiegels 
für das Wattenmeer sowie die Ostseeküste und deren 
Bewohner.

  Wasserhaushalt, Wasserwirtschaft und 

Meeresschutz

Mögliche Auswirkungen des Klimawandels auf den 
Wasser haushalt zeigen sich erst längerfristig. Unter ande-
rem ist ein häufi geres Auftreten von Extremereignissen 
(z.B. Sturmfl uten, Niederschläge, Hochwasser) zu 
erwarten. Durch den Klimawandel sind besondere 
Herausforderungen an das komplexe Zusammenspiel 
der Gewässernutzungen zu erwarten, aus der viel-
fältige, derzeit aber noch näher zu quantifi zierende 
Anpassungserfordernisse in der Wasserwirtschaft sowie 
im Meeres-, Küsten- und Hochwasserschutz erwachsen.

Die Auswirkungen des Klimawandels auf das 
Grundwasser in Schleswig-Holstein erscheinen nach den 
derzeitigen Prognosen gering. Für die Trinkwasserver-
sorgung, die in Schleswig-Holstein vollständig aus dem 
Grundwasser erfolgt, werden auch unter geänderten kli-
matischen Bedingungen keine grundsätzlichen Probleme 
erwartet. Ein Meeresspiegelanstieg kann im Grundwasser 
zu einer Verlagerung der Süß-Salzwasser-Grenze in das 
Landesinnere führen, so dass die Versalzungsgefahr bei 
küstennahen Grundwasser entnahmen und auf den Inseln 
steigt. Die Grundwassernutzung ist an diese Verände -
rungen anzupassen.

Die Folgen des Klimawandels für den Küstenschutz sind 
ernst. Küsten und Küstenschutzanlagen werden künftig 
erhöhten hydrologischen Belastungen ausgesetzt sein. 
Aus diesem Grund wurde im Generalplan Küstenschutz 
2001 als vorsorgende Maßnahme ein „Klimazuschlag“ 
von 50 cm (Nordsee und Tideelbe) bzw. 30 cm (Ostsee) 

bei der Bemessung von zu verstärkenden Deichen fest-
gelegt. Regelmäßige Überprüfungen der Deichsicherheit 
(etwa alle zehn Jahre) garantieren eine fl exible und 
zeitnahe Berücksichtigung derzeit noch nicht vorher-
sehbarer Entwicklungen. Infolge des beschleunigten 
Meeresspiegelanstiegs muss voraussichtlich in einigen 
Jahrzehnten mit verstärktem Küstenabbruch gerechnet 
werden – dann auch an Stellen, die heute stabil sind. 
Hinsichtlich dieser Herausforderung ist es wichtig, recht-
zeitig Überlegungen über mögliche Anpassungsstrategien 
anzustellen. 

  Boden und Landwirtschaft

Das Klima beeinfl usst sowohl die Bodenentwicklung 
als auch die in Böden ablaufenden Prozesse und da-
mit die Bodeneigenschaften und Bodenfunktionen. 
Veränderungen der Temperaturen und der Niederschläge, 
wie sie im Rahmen des Klimawandels prognostiziert wer-
den, wirken sich auf den Wasser- und Nährstoffkreislauf, 
aber auch auf das Bodenleben und damit auf die Boden-
fruchtbarkeit aus. Viele Prozesse in Böden werden sehr 
langsam wirksam und sind nicht direkt sichtbar. Die 
Auswirkungen des Klimawandels im Medium Boden sind 
daher schwer abzuschätzen und nicht schnell nachweis-
bar. Einmal stattgefundene Bodendegradationen lassen 
sich nur schwer umkehren. Böden haben ein langes 
Gedächtnis.

Aus Sicht des Bodenschutzes müssen sich 
Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel 
insbesondere auf die Erhaltung bzw. Erhöhung des 
Humusgehaltes der Böden beziehen. Das erhöht die 
Wasseraufnahme-, Speicher- und Filterfähigkeit und 
verringert die Erosions- und Verdichtungsgefährdung 
des Bodens sowie die Hochwassergefahr. Dies 
kann z.B. durch Verzicht auf den Umbruch von 
Grünlandstandorten und auf die Entwässerung von 
Mooren bzw. durch deren Wiedervernässung erreicht 
werden. 

Auf grundwasserfernen Ackerböden sind vor allem 
veränderte Bewirtschaftungsweisen und angepasste 
Bodennutzungen zu etablieren. Beispielhaft sind ein 
standortgerechtes Humusmanagement durch ange-
passte Fruchtfolgen, Zufuhr an organischer Substanz, 
Minimalbodenbearbeitung und Mulchsaat zu nennen.

Die wesentlichen Maßnahmen zum Schutz der 
Böden werden unmittelbar durch die Bereiche, die 
die Bodennutzung direkt steuern, umgesetzt. Dies 
betrifft in erster Linie die Land- und Forstwirtschaft, 
die Wasserwirtschaft, den Naturschutz und die 
Raumplanung.

In der Landwirtschaft sind die Produktionssysteme 
je nach Nutzungsdauer unterschiedlich betroffen. Der 
Anbau einjähriger Kulturpfl anzen (z.B. Weizen, Raps) 
erlaubt kurzfristige Anpassungsstrategien. Beim Anbau 
mehr- bzw. langjähriger Kulturpfl anzen (z.B. Obstgehölze, 
Baumschulpfl anzen) und bei der Umstellung von 
Tierhaltungsverfahren werden langfristige Strategien be-
nötigt. Durch die Verschiebungen von Vegetationszonen 
wird sich die Anbauwürdigkeit von Kulturarten und 
-sorten verändern. Für die Landwirtschaft in Schleswig-
Holstein sind die Erhöhung der Durchschnittstemperatur 
und die Verlängerung der Vegetationsperiode auch mit 
positiven Wirkungen verbunden. Beispielhaft kann der 
Anbau von Energie- und Eiweißpfl anzen genannt wer-
den, deren Ansprüche an das Klima hier gegenwärtig 
noch nicht hinreichend erfüllt werden, bei denen zukünf-
tig aber ein Anbau mit guten Erträgen erwartet werden 
kann. Auch die im Frühjahr 2009 erfolgte Ausweisung 
von Weinbaugebieten in Schleswig-Holstein kann zum 
Beleg dafür werden, dass der bislang nicht mögliche 
Anbau von Pfl anzenarten mit besonderen Ansprüchen an 
das Klima in Schleswig-Holstein eine Perspektive hat. 

Zu erwarten sind durch den Klimawandel andererseits 
neue Krankheiten, Schädlinge und invasive Pfl anzen. 
Für den Obstbau wird in Folge des früher einsetzen-
den Blühtermins eine höhere Empfi ndlichkeit bei 

Spätfrösten prognostiziert, verbunden mit höheren 
Kosten für die Frostschutzberegnung. Darüber hin-
aus wird sich die Qualität der Ernteprodukte verän-
dern, z.B. führt eine geringere Ausprägung der roten 
Deckfarbe durch schnelle Abreife bei Äpfeln unter 
augenblicklichen Vermarktungsbedingungen zu ge-
ringeren Produktpreisen. Extreme Wetterereignisse 
führen zu einer Zunahme des Trockenstresses 
und zu Erschwernissen bei der Anwendung und 
Bemessung von Betriebsmitteln (z.B. Dünge- und 
Pfl anzenschutzmitteln), deren Wirksamkeit sich z.B. 
durch stärkeren Abbau infolge zunehmender UV-
Strahlung deutlich verändern könnte. 

Auch die Leistungsfähigkeit der Nutztiere wird sich 
bei höheren Temperaturen ändern. Beim Bau von 
Stallanlagen sind insbesondere bei geschlossenen 
Lüftungssystemen in der Schweine- und Gefl ügelhaltung 
durch Einbau von Kühlvorrichtungen höhere Kosten 
zu erwarten. Daneben werden in der Tierhaltung neue 
Krankheitserreger auftreten.
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Im Rahmen von Anpassungsmaßnahmen kommt 
der teilfl ächenspezifi schen Bewirtschaftung, dem so 
genannten Precision Farming, d.h. der an wechselnde 
Standorteigenschaften angepassten, zielgerichteten 
Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Nutzfl ächen, eine 
Schlüsselrolle zu. In der Tierhaltung sind Anpassungen in 
den Bereichen Zucht, Haltung und Fütterung, z.B. durch 
Einsatz anderer Futtermittel, möglich. 

  Forstwirtschaft

Die vielfältigen Wechselwirkungen zwischen den 
Wäldern und dem Klima machen längerfristige 
Vorhersagen über die Folgen des Klimawandels 
für die Forstwirtschaft in Schleswig-Holstein sehr 
schwierig. Es ist jedoch zu befürchten, dass Ausmaß, 
Richtung und Geschwindigkeit des Klimawandels die 
Anpassungsfähigkeit der vorhandenen Wälder überfor-
dern. Aufgrund der langen Produktionszeiträume können 
forstwirtschaftliche Anpassungsmaßnahmen nur sehr 
langfristig greifen. Umso wichtiger ist es, frühzeitig 
risikominimierende Anpassungsstrategien zu erarbei-
ten und umzusetzen. Grundsätzlich sind naturnahe, 
standortgemäße Mischbestände stabiler, vitaler und 

unanfälliger für abiotische und biotische Schäden als 
naturferne Reinbestände (Prinzip der Risikostreuung). 
Ein Maßnahmenschwerpunkt in diesem Bereich ist da-
her der Waldumbau auf vom Klimawandel gefährdeten 
Waldstandorten. 

  Tourismuswirtschaft 

Bei den Urlaubsgästen ist das Wetter eines der wich-
tigsten Entscheidungskriterien für eine Urlaubsregion. 
Deutsche Küstengebiete haben ein eher schlechtes 
Wetterimage. Die augenblickliche Diskussion um den 
Klimawandel und den Klimaschutz beeinfl usst schon 
jetzt das Reiseverhalten. Eine bevölkerungsrepräsenta-
tive Befragung im April 2007 führte unter anderem zu 
dem Ergebnis, dass in Zukunft verstärkt wenige längere 
statt vieler kurzer Reisen geplant werden, eher Ziele 
in der Nähe gewählt und insgesamt weniger Reisen 
durchgeführt werden. Übertragen auf den Inlands-
Küstentourismus wird sich der drohende Klimawandel 
fördernd auf Inlandsreisen, auf die Saisonverlängerung 
und auf den Strandurlaub (Baden im Meer) auswirken.
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